
Roger Nufer, Bundesamt für Umwelt

Ressourcenschonendes Bauen

gemäss Art. 35j Abs. 1+2 USG



1 Der Bundesrat kann im Rahmen einer gesamthaften, bauwerk- und 

lebenszyklusbasierten Nachhaltigkeitsbetrachtung nach Massgabe der durch 

Bauwerke (Hoch- und Tiefbau) verursachten Umweltbelastung und unter Beachtung 

der internationalen Verpflichtungen der Schweiz Anforderungen festlegen über:

a.die Verwendung umweltschonender Baustoffe und Bauteile;

b.die Verwendung von Baustoffen, die aus der stofflichen Verwertung von 

Bauabfällen stammen;

c. die Rückbaubarkeit von Bauwerken; und

d.die Wiederverwendung von Bauteilen in Bauwerken
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Übertitel (optional)

Art. 35j Abs. 1 USG: Ressourcenschonung
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2 Der Bund nimmt bei der 

Planung, der Errichtung, dem 

Betrieb, der Erneuerung und dem 

Rückbau eigener Bauwerke eine 

Vorbildfunktion wahr. Er 

berücksichtigt dazu erhöhte 

Anforderungen an das 

ressourcenschonende Bauen 

und innovative Lösungen.
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Übertitel (optional)

Art. 35j Abs. 2 USG: Vorbild Bund

B
ild

-Q
u
e
lle

: 
B

B
L
, 
R

o
lf
 S

ie
g
e
n
th

a
le

r

Vorbild Energie und Klima | 14. Mai 2025



Inhalt der Motion vom 01.04.2025:

• Umsetzung von Artikel 10 des Klima- und Innovationsgesetzes (KlG) 

rascher vorantreiben

• Artikel 35j Absatz 2 des Umweltschutzgesetzes (USG) mit einbeziehen

• Über die öffentliche Beschaffung die nachhaltige Produktion von 

Baustoffen stärken

• Auf Verordnungsebene Grundlagen und Anforderungen schaffen, um bei 

öffentlichen Ausschreibungen nachhaltig produzierte Baustoffe 

gegenüber herkömmlichen zu bevorzugen

• => Dito UREK-N; Motion soll in Sommersession behandelt werden…

6

Motion 25.3422 UREK-S Stärkung nachhaltiger 

Baustoffe über die Vorbildfunktion des Bundes
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